
 
 
 
 
 

 
TAXCOACH Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG 1 
FN 444938x | UID: ATU 70104969 | WT-Code: 806424 | IBAN: AT42 4300 0431 7527 2111 | BIC: VBOEATWWXXX 
Mitglied: Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer | Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer | Institut österreichischer Steuerberater | 
International Fiscal Association 

w w w . t a x c o a c h . a t  

A-1190 Wien, Muthgasse 109 
T: +43 (1) 328 14 15 

E: office@taxcoach.at 

Liebe Klientinnen und Klienten, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Sommer steht vor der Tür, doch zuvor sollten noch „Schulden reguliert“ werden, damit es auch 

wirklich ein Sommer ohne großes Kopfweh wird. Wie bekannt LAUFEN DIE MEISTEN der 

COVID19-HILFSMAßNAHMEN MIT 30. JUNI 2021 AUS - so auch die Stundungen bei 

Finanzamt und Gebietskrankenkasse. Grundsätzlich sind die Schulden bis 30. Juni zu begleichen, 

alternativ kann man jedoch bis 30. Juni einen Antrag auf das COVID19-Ratenzahlungsmodell stellen.  

 

Das Wesentliche dazu wie folgt: 

 

DAS COVID19-RATENZAHLUNGSMODELL INKL. SAFETY-CAR-PHASE 
FINANTAMT 

 

 Voraussetzung ist, dass mehr als 50% der momentan bestehenden Abgabenschulden nach 

dem 15. März 2020 entstanden sind - also seit Beginn der Corona-Krise| ich kann also nicht 

ältere Steuerschulden mittels COVID19-Ratenzahlungsmodell erledigen – der Name ist 

Programm.  

 Das Finanzamt stellt dazu einen Ratenrechner zur Verfügung: 

https://onlinerechner.haude.at/BMF-Ratenzahlungsrechner 

 Die „Normalvariante“ – (nur) Phase I 

o 100% der Finanzamtsschulden werden in 15 Raten von Juli 2021 bis September 2022 

rückgeführt  

 Die lange Variante – Phase I und Phase II  

o in einer Phase I müssen zumindest 40% der Finanzamtsschulden in 15 Raten von Juli 

2021 bis September 2022 rückgeführt werden 

o in einer Phase II dann die restlichen 60% in weiteren 21 Raten von Oktober 2021 bis 

Juni 2024 

 SAFETY-CAR-Phase: 

o Kann jemand akute Liquiditätsprobleme nachweisen bzw. werden solche über den 

Sommer erwartet, kann in den Monaten Juli, August und September die 

Rückzahlungsrate auf jeweils 1% des Abgabenrückstandes reduziert werden | die 

verbleibenden 12 Raten bis September 20222 werden dann jedoch entsprechend 

höher. 

 Da die Raten Abgabenschulden der Vergangenheit betreffen, bleiben die laufenden Zahlungen 

davon bitte unberührt. Heißt, es sind ab Juli 2021 die Rate UND die laufenden Abgaben zu 

bedienen. 

 Waren die Stundungen bis 30. Juni 2021 zinsfrei, werden ab 1. Juli 2% über dem Basiszinssatz 

verrechnet. Da dieser gegenwärtig negativ ist, liegt der Zinssatz aktuell bei 1,38%. 

  

https://onlinerechner.haude.at/BMF-Ratenzahlungsrechner
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 Wie kann beantragt werden: 

o FinanzOnline  Weitere Services  Zahlungserleichterung  COVID19-

Ratenzahlung 

 

GEBIETSKRANKENKASSE 

 Modell ident wie für das Finanzamt 

 ÖGK stellt einen eigenen Rechner zur Verfügung: 

www.gesundheitskasse.at/ratenrechner 

 Bei der ÖGK ist die SAFETY-CAR-Phase nicht automatisch beantragbar, sondern nur individuell 

nach Prüfung der ÖGK möglich. In diesem Fall ist aber auch erst der Beginn der Ratenzahlung 

ab Oktober 2021 möglich – vorausgesetzt es können grobe Liquiditätsprobleme nachgewiesen 

werden. 

 Auch hier gilt bitte: die Rate bedient Schulden der Vergangenheit und ist ab Juli 2021 

ZUSÄTZLICH zu den laufenden Abgaben zu überweisen. 

 Wie kann beantragt werden: 

o WEBEKU  Antrag  COVID19-Ratenansuchen 

und SVS … 

 Gibt’s nichts – kann man nur individuell eine Ratenvereinbarung treffen. 

 Im Zuge der Beitragsvorschreibungen werden alle SVS-Versicherten mit einem 

Beitragsrückstand mittels Zahlungserinnerung wiederholt auf den jeweils aktuellen Stand des 

offenen Beitragssaldos aufmerksam gemacht. Damit einher geht der Aufruf, sich unbedingt 

mit der SVS in Verbindung zu setzen, wenn die Beiträge nicht rechtzeitig entrichtet werden 

können, um die aktuelle Situation und mögliche Lösungen abzustimmen. 

 

ZUSAMMENFASSENDE TO-Dos: 
1. SCHULDEN bei Finanzamt und Gebietskrankenkasse FESTSTELLEN 
2. RATENRECHNER nutzen 
3. LIQUIDITÄTSPLANUNG machen 
4. COVID19-RATENZAHLUNG fristgerecht bis 30. Juni 2021 beantragen 

oder uns Bescheid geben, damit wir das fristgerecht für Sie erledigen 
5. DAUERAUFTRAG EINRICHTEN – die Ratenzahlungen müssen halten, sonst wird es 

unangenehm 
 

BITTE IGNORIEREN SIE DIESES THEMA NICHT, es holt uns alle ein und am 1. Juli 2021 ist 

es zu spät – die Anträge sind bis 30. Juni 2021 zu stellen. Stichwort „stellen“: Stellen wir uns den 

Abgabenrückständen proaktiv, machen wir eine gute, realitätsbezogene Liquiditätsplanung und dann 

kann der Sommer wirklich kommen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen wie immer sehr gerne zur Seite und verbleiben  

 

Mit herzlichen Grüßen aus unserer Kanzlei 

 

Philip Chlupacek, Michael Brookhouse, Paul Hafner 

UND das gesamte TAXCOACH-KANZLEITEAM 

http://www.gesundheitskasse.at/ratenrechner

